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Î090 DIE BERNER WOCHE Nr. 43

DorMen Im Mittelalter
6s märe oermeffen, ein genaues unb oollftänbiges Silb

bes börflichen ßebens im Mittelalter geben 3U moEen. SBer ben
Slict in jene ferne Sergangenheit eintaucht, muß erfahren, baff
fich nur bie äugern ßinien bes ©efcgehens aöaeichnen; ber 3u=
gang sunt Snnermenfchlichen bagegen, au ben Siegungen ber
Seele in Sorge, Slot, Schmera unb ßuft, bleibt naheau oer»
fchloffen. 0öchftens, bag oereinaelte Sleugerungen ein unge»
hemmtes Elffeftleben unferer Slltoorbern enthüllen; greube unb
Sora — biefer befonbers — famen elementar aum Elusbrach;
baher bie aahlreichen Strafbeftimmungen alter Sotumente me»

gen „EBunbungen" aEer Slrt unb fchlimmerer Uebeltaten. SBie
ber Menfch oon bamals arbeitete, m as er ag unb mie er molmte,
10eiche ©emeinfchaftsformen fich bilbeten — biefe unb ähnliche
gragen bes äugern ßebens bagegen laffen fich mit einiger Si»
cherheit beantmorten. Eluffchlüffe barüber geben nor aEem bie
Urbarien unb Öffnungen, bie beiben michtigften ©efchichisgueb
len für jene Seit. Urbarien heißen bie ©üteroeraeichniffe ber
grunbbefigenben Herren; Offnungen finb Etecbtsorbmmgen non
0öfen unb Sorffchaften, meift Elbmachungen atnifchen ben 0er=
ren unb ihren Untertanen.

33as Mittelalter mar eine Seit ber ausgeprägten Stanbes»
unterfchiebe (ßehensmefen, geubalfpftem). Oer ßanbbemohner
fag aumeift nicht auf eigner ScgoEe, fonbern mar in irgenb einer
gorm einen ©rögern, Mächtigern nerpflichtet. ©r mar ßebens»
mann eines ©runbherra 'tub ftanb au biefem oft nicht nur in
einem b'inglichen, fonbern auch n Einern perfönlichen Slbbängig»
feitsoerbältnis. ©runbherren maren in îrfter ßinie Slbelige, ba»

neben auch Siebte als ßeiter unb SRechtsooEaieher non Klöftern,
ferner bie StatstoEegien ber auf bas ßanb ausgreifenben jungen
Stäbte. Untertanen oon Klöftern biegen ©otteshausleute; folche
roeltlicher 0erren hörige. Oie grögern geiftlichen unb meltlichen
0errfchaften maren in „0öfe" abgeteilt, bie gelegentlich ganae
Sörfer unb ïalfcbaften umfagten. häufig aber hanbelte es fich

um Streubefig, fo bag ©üter mehrerer Herren burcheinanber
au liegen tarnen. Oer ©rab ber Slbhängigfeit unb ber Unter»
tanentaften mar in ben einaelnen 0errfcgaften oerfcbieben. 3m
aEgemeinen galt ber Stanb ber ©otteshausleute als gehobener
als ber anberer ©igenleute, bie 0errf<haft ber Kirche als milber;
boch) gab es auch Slusnahmen oon biefer fRegel, mie eine Sippen»

aeEer Öffnung um 1379 mit fehr harten Seftimmungen für bie

0ofteute bes Klofters St. ©aEen bemeift. EBefentlicb ift für bie
foaialen SSerhältniffe in ber Schmeia — im ©egenfafe au benen
im Oeutfchen Sleich — ber Umftanb, bag bie geffeln ber Un»

freiheit fich int ßaufe ber 3abrbunberte mehr unb mehr locfer»

ten. Surch faft aEe mittelalterlichen Öffnungen geht ein Sug ber
^Befreiung. Orei Merfmale fennaeichneten urfprünglich ben .00=

rigen: ©s mar ihm oerboten, ben ©hegefährten aubersmo als
unter ben übrigen Untertanen feines 0errn au mähten. Oiefe
SBeftimmung hieg bie „Ungenoffame". Sie mar umfo einfchnei»

benber, als mie ermähnt bie aerftücfetten SSefifeungen ber ©runb»
herren ben 0ofleuten oielfache Ekrührungspunfte boten. 0ei=
ratete ein greier ober Mittelfreier (auch etma „Slogtbarfreier"
genannt) eine 0örige, fo folgten bie Kinber nach altem ©efeg
ber „ärgern 0anb": fie mürben unfreien Stanbes. Sogenannte
„fRauboerträge" brachten eine erfte ©ntlaftung für bie Unter»

tanen; es maren Slbmachungen ameier ober mehrerer ©runb»
herren, bie bie 0eirat amifchen Eingehörigen ihrer 0errf<haften
gematteten. — ©in ameites einfchneibenbes Mertmal ber 0örig=
Eeit mar ber „gaE". Sa ber Unfreie urfprünglich als oöEig reihi=
los galt, gehörte nach feinem Sobe ber gefamte Slachlag bem

0errn. ElEmählich oer3ichtete biefer auf ben ausfchlieglichen Ein»

fpruch augunften ber bireften Stachl'ommen bes Skrftorbenen.
©r begnügte fich mit bem „fBefthaupt", b. h- bem heften Stütf
S3ieh unb bem „©emänbfaE", bem heften Stleib bes Xoten. Soch

auch biefe ßaften oerfchmanben in unferm ßanb mehr unb mehr,
unb bas ©rbrecht rourbe auf eine meitere E3ermanbtfchaft aus»

gebebnt. — Elm frühften fiel bas britte Seichen ber 0örigteit
bahin: bie ©ebunbenheit an bie SchoEe. Sas „Siecht bes nach»

jagenben 0errn", bas Siecht alfo, einen ausgerufenen 0örigen
mieber einaufangen, mürbe praftifch faum mehr ausgeübt,
©leich ben greien erlangten bie 0örigen bie greiaügigfeit. Sa
unb bort mürbe baran etma bie ESebingung gefnüpft, ber EBeg»

reifenbe habe am SSorabenb bie Seichfei feines SBagens nach
ber gemoEten Slichtung au lehren, bamit man fein Sieifeaiel
ertenne; ferner burfte er fich nirgenbs hinbegeben, mo er in bie
Slbhängigfeit eines anbern 0er.rn geraten unb mieber gana un»

frei merben tonnte.
3m 0intergrunbe biefer für fchmeiaerifche 33erhältniffe

charafteriftifchen unb ungemein michtigen Ekfreiungsbemegung
ftehen reale prattifche ©rmägungen. Ser greie mar bem mer»
benben Staate nüglicher als ber Unfreie: er aahlte Steuern unb
leiftete Kriegsbienft, Singe, non benen ber 0örige befreit mar.
©s braucht infolgebeffen nicht au oermunbern, menn fich Unfreie
gelegentlich fträubten, bas ©efchent ber greiheit, bas ihnen ein
ameifelhaftes ©ut fchien, anaunehmen.

S3erfuchen mir nun, uns ein ESilb au machen 00m ßeben
unb Sreiben einer mittelalterlich=börflichen ©emeinfchaft.

Sie fBemohner bilben eine mirflicfje ©emeinfchaft ober ®e=

noffenfchaft. ©emeinfam fchüfeen fie ihre Sieblung burch einen
hohen hölaernen Saun, ben Sorf=6tter. ©emeinfam regeln fie
bie Slrbeit auf bem baoor gelegenen Stcterlanö. Keiner barf, mie

heutautage, auf feinem ESoben pflanaen unb fäen, mann unb mo

es ihm beliebt. Ser ganae 3ahresablauf folgt feftgefügten Sie»

geln, ben Siegeln bes gluramanges, monach jemeilen ein Srittel
bes Slcferbobens mit EBinterfrucht, ein meiterer mit Sommer»
frucht befteEt, ber legte aber brach gelaffen mirb, bamit ber E3o=

ben ausruhen tann. Sas gefamte Slcferlanb unferer Sorffchaft
aerfäEt bemnach in brei Seigen, biefe mieberum in „©ernannt
ausgefchieben nach ber ©üte bes E)obens. 3eber Sauer erhalt
auf jeber Selg einen Streifen, „©ebreite" genannt. Srei ®e=

breiten alfo, baau 0of unb ©arten innerhalb bes ©iters, bies

bilbt ben „Sefig" bes Sauern — noch nicht fein „©igentum",-
benn ©igentümer ift ber ©runbherr. Ser ganae Sefig heigt 0ube
unb migt runb 40 3ucharten. Sie 0ube genügt ooEauf für- bert

Unterhalt einer grogen gamilie. Mit bem Elnmachfen ber Se»

oölterung mirb fie besbalb öfters in oier Schuppoffen für oier
Heine gamilien aerlegt.

Ser glur3mang bringt es mit fich, bag aEe Sorfgenoffen
gleichaeitig auf ber gleichen Selg biefetbe grucht anbauen unb

3ur gleichen 3eit ernten müffen. Slach ber Stusfaai mirb bie

ganae Selg einge3äunt, bamit bas meibenbe Sieh feinen Scha»

ben barin anrichte; nach ber ©rate legt man ben Saun mieber
nieber unb gibt bas gelb für ben EBeibgang frei, ©s ift oerbo»

ten, bie einaelnen ©ebreiten mit ©rünhägen abaufchltegen, ba

biefe nicht niebergelegt merben tonnten.
3enfeits ber Slcferaelgen behnt fich bie SlEmenb ober „ge=

meine Mart": SBalb, EBeiben, ßehm» unb Sanbgruben, Stein»

brüche. Sie ift ©emeingut unb bient ben ganaen Sommer über
bem EBeibgang. 3m EBalb tummeln fich bie Schmeine, ©ichein

unb Suchectern fuchenb. 3n ber SBeibe bürfen bie Sorfbemoh=
er „©infdjläge" machen für einen beftimmten Smecf, etma für
ben Einbau oon 0anf unb gtachs; biefe Sonberftücte beigen

auch „Sifänge" ober „Sünben", „Seunben" — Seaeichnungen,
bie als glurnamen noch heute fortleben. So lange ßanb im

Ueberflug oorhanben ift, ift bas Stecht auf ©infchläge feiner Se»

fchränfung untermorfen. 3n ber Seit jeboch, ba „bie EBätt fich

faft (=feft, ftarf) mehret", bie Seoölferang anmächft, mug eine

neue Siegelung getroffen merben: So meit einer feinen 0am=

mer au merfen oermag, barf er ßanb als Sifang beanfpruchen

(„0ammermurf").
0inter bem ©tter, bem hohen Sorfaaun, ftehen bie 0ütten

ber Sorfbemohner mit ihren tief herabhängenben Stroh' ober
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Vvi'àbvn îin Mtàlà
Es wäre vermessen, ein genaues und vollständiges Bild

des dörflichen Lebens im Mittelalter geben zu wollen. Wer den
Blick in jene ferne Vergangenheit eintaucht, muß erfahren, daß
sich nur die äußern Linien des Geschehens abzeichnen: der Zu-
gang zum Innermenschlichen dagegen, zu den Regungen der
Seele in Sorge, Not, Schmerz und Lust, bleibt nahezu ver-
schlössen. Höchstens, daß vereinzelte Aeußerungen ein unge-
hemmtes Affektleben unserer Altvordern enthüllen: Freude und
Zorn — dieser besonders — kamen elementar zum Ausbruch:
daher die zahlreichen Strafbestimmungen alter Dokumente we-
gen „Wundungen" aller Art und schlimmerer Uebeltaten. Wie
der Mensch von damals arbeitete, was er aß und wie er wohnte,
welche Gemeinschaftsformen sich bildeten — diese und ähnliche
Fragen des äußern Lebens dagegen lassen sich mit einiger Si-
cherheit beantworten. Aufschlüsse darüber geben vor allem die
Urbarien und Öffnungen, die beiden wichtigsten Geschichtsquel-
len für jene Zeit. Urbarien heißen die Güterverzeichnisse der
grundbesitzenden Herren: Offnungen sind Rechtsordnungen von
Höfen und Dorfschaften, meist Abmachungen zwischen den Her-
ren und ihren Untertanen.

Das Mittelalter war eine Zeit der ausgeprägten Standes-
unterschiede (Lehenswesen, Feudalsystem). Der Landbewohner
saß zumeist nicht auf eigner Scholle, sondern war in irgend einer
Form einem Gröhern, Mächtigern verpflichtet. Er war Lehens-
mann eines Grundherrn md stand zu diesem oft nicht nur in
einem dinglichen, sondern auch n »inem persönlichen Abhängig-
keitsverhältnis. Grundherren waren in îrster Linie Adelige, da-
neben auch Aebte als Leiter und Rechtsvollzieher von Klöstern,
ferner die Ratskollegien der auf das Land ausgreifenden jungen
Städte. Untertanen von Klöstern hießen Gotteshausleute: solche

weltlicher Herren Hörige. Die größern geistlichen und weltlichen
Herrschaften waren in „Höfe" abgeteilt, die gelegentlich ganze
Dörfer und Talschaften umfaßten. Häufig aber handelte es sich

um Streubesitz, so daß Güter mehrerer Herren durcheinander
zu liegen kamen. Der Grad der Abhängigkeit und der Unter-
tanenlasten war in den einzelnen Herrschaften verschieden. Im
allgemeinen galt der Stand der Gotteshausleute als gehobener
als der anderer Eigenleute, die Herrschaft der Kirche als milder;
doch gab es auch Ausnahmen von dieser Regel, wie eine Appen-
zeller Öffnung um 1379 mit sehr harten Bestimmungen für die
Hofleute des Klosters St. Gallen beweist. Wesentlich ist für die
sozialen Verhältnisse in der Schweiz — im Gegensatz zu denen
im Deutschen Reich — der Umstand, daß die Fesseln der Un-
freiheit sich im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr locker-

ten. Durch fast alle mittelalterlichen Offnungen geht ein Zug der
Befreiung. Drei Merkmale kennzeichneten ursprünglich den Hö-
rigen: Es war ihm verboten, den Ehegefährten anderswo als
unter den übrigen Untertanen seines Herrn zu wählen. Diese

Bestimmung hieß die „Ungenossame". Sie war umso einschnei-

dender, als wie erwähnt die zerstückelten Besitzungen der Grund-
Herren den Hofleuten vielfache Berührungspunkte boten. Hei-
ratete ein Freier oder Mittelfreier (auch etwa „Vogtbarfreier"
genannt) eine Hörige, so folgten die Kinder nach altem Gesetz

der „ärgern Hand": sie wurden unfreien Standes. Sogenannte
„Raubverträge" brachten eine erste Entlastung für die Unter-
tanen; es waren Abmachungen zweier oder mehrerer Grund-
Herren, die die Heirat zwischen Angehörigen ihrer Herrschasten

gestatteten. — Ein zweites einschneidendes Merkmal der Hörig-
keit war der „Fall". Da der Unfreie ursprünglich als völlig recht-

los galt, gehörte nach seinem Tode der gesamte Nachlaß dem

Herrn. Allmählich verzichtete dieser auf den ausschließlichen An-
spruch zugunsten der direkten Nachkommen des Verstorbenen.
Er begnügte sich mit dem „Besthaupt", d. h. dem besten Stück

Vieh und dem „Gewändfall", dem besten Kleid des Toten. Doch

auch diese Lasten verschwanden in unserm Land mehr und mehr,
und das Erbrecht wurde auf eine weitere Verwandtschaft aus-

gedehnt. — Am frühsten fiel das dritte Zeichen der Hörigkeit
dahin: die Gebundenheit an die Scholle. Das „Recht des nach-
jagenden Herrn", das Recht also, einen ausgerissenen Hörigen
wieder einzufangen, wurde praktisch kaum mehr ausgeübt.
Gleich den Freien erlangten die Hörigen die Freizügigkeit. Da
und dort wurde daran etwa die Bedingung geknüpft, der Weg-
reisende habe am Vorabend die Deichsel seines Wagens nach
der gewollten Richtung zu kehren, damit man sein Reiseziel
erkenne: ferner durfte er sich nirgends hinbegeben, wo er in die
Abhängigkeit eines andern Herrn geraten und wieder ganz un-
frei werden konnte.

Im Hintergrunde dieser für schweizerische Verhältnisse
charakteristischen und ungemein wichtigen Befreiungsbewegung
stehen reale praktische Erwägungen. Der Freie war dem wer-
denden Staate nützlicher als der Unfreie: er zahlte Steuern und
leistete Kriegsdienst, Dinge, von denen der Hörige befreit war.
Es braucht infolgedessen nicht zu verwundern, wenn sich Unfreie
gelegentlich sträubten, das Geschenk der Freiheit, das ihnen ein
zweifelhaftes Gut schien, anzunehmen.

Versuchen wir nun, uns ein Bild zu machen vom Leben
und Treiben einer mittelalterlich-dörflichen Gemeinschaft.

Die Bewohner bilden eine wirkliche Gemeinschaft oder Ge-

nossenschaft. Gemeinsam schützen sie ihre Siedlung durch einen
hohen hölzernen Zaun, den Dorf-Etter. Gemeinsam regeln sie

die Arbeit auf dem davor gelegenen Ackerland. Keiner darf, wie
heutzutage, auf seinem Boden pflanzen und säen, wann und wo
es ihm beliebt. Der ganze Jahresablauf folgt festgefügten Re-

geln, den Regeln des Flurzwanges, wonach jeweilen ein Drittel
des Ackerbodens mit Winterfrucht, ein weiterer mit Sommer-
frucht bestellt, der letzte aber brach gelassen wird, damit der Bo-
den ausruhen kann. Das gesamte Ackerland unserer Dorfschaft
zerfällt demnach in drei Zeigen, diese wiederum in „Gewannes
ausgeschieden nach der Güte des Bodens. Jeder Bauer erhalt
auf jeder Zeig einen Streifen, „Gebreite" genannt. Drei Ge-

breiten also, dazu Hof und Garten innerhalb des Eiters, dies

bildt den „Besitz" des Bauern — noch nicht sein „Eigentum",-
denn Eigentümer ist der Grundherr. Der ganze Besitz heißt Hübe
und mißt rund 49 Iucharten. Die Hübe genügt vollauf für den

Unterhalt einer großen Familie. Mit dem Anwachsen der Be-

völkerung wird sie deshalb öfters in vier Schuppossen für vier
kleine Familien zerlegt.

Der Flurzwang bringt es mit sich, daß alle Dorfgenossen
gleichzeitig auf der gleichen Zeig dieselbe Frucht anbauen und

zur gleichen Zeit ernten müssen. Nach der Aussaat wird die

ganze Zeig eingezäunt, damit das weidende Vieh keinen Scha-
den darin anrichte; nach der Ernte legt man den Zaun wieder
nieder und gibt das Feld für den Weidgang frei. Es ist verbo-
ten, die einzelnen Gebreiten mit Grünhägen abzuschließen, da

diese nicht niedergelegt werden könnten.
Jenseits der Ackerzelgen dehnt sich die Allmend oder „ge-

meine Mark": Wald, Weiden, Lehm- und Sandgruben, Stein-
bräche. Sie ist Gemeingut und dient den ganzen Sommer über
dem Weidgang. Im Wald tummeln sich die Schweine, Eicheln
und Bucheckern suchend. In der Weide dürfen die Dorfbewoh-
er „Einschläge" machen für einen bestimmten Zweck, etwa für
den Anbau von Hanf und Flachs; diese Sonderstücke heißen

auch „Bifänge" oder „Bünden", „Beunden" — Bezeichnungen,
die als Flurnamen noch heute fortleben. So lange Land im

Ueberfluß vorhanden ist, ist das Recht auf Einschläge keiner Be-

schränkung unterworfen. In der Zeit jedoch, da „die Wält sich

fast (^fest, stark) mehret", die Bevölkerung anwächst, muß eine

neue Regelung getroffen werden: So weit einer seinen Ham-

mer zu werfen vermag, darf er Land als Bifang beanspruchen

(„Hammerwurf").
Hinter dem Etter, dem hohen Dorfzaun, stehen die Hütten

der Dorfbewohner mit ihren tief herabhängenden Stroh- oder
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Schinbetbächern. 3n ben ©ärtcgen baoor gebeigen, mie bie
Urbarien oerraten, nor -allem Saud) unb #ütfenfrüchte. Buch
oerfebtebene fjeilpflangen fehlen nicht, ba fid) bie gamilie im
KranEgeitsfall fetber helfen muff, kühner, in grögern £>öfen
auch ©änfe, ©nten, Sauben unb gafanen, bilben ben Stolg ber
Hausfrau. 3er Bauer bagegen freut fieb feines Bienenftanbes,
ber ihm unb feiner gamilie eine roitlfommene Bereicherung bes

einfachen Speifegettels aerfefjafft, bagu bas mertoolle 32ßa<hs

liefert, bas immer mehr für KircgenEergen unb Siegel Bereuen»

bung finbet. Sehr feiten erhebt fich ein Bpfel» ober Birnbaum
neben einem Bauernhaus; häufiger ift ber Bugbaum angu»
treffen.

Bur ungern fieht man einen gumanbernben Bauer fieb

außerhalb ber Sorfflur anfiebetn: „Bieman foil ugerbalb bes

Atters hufen", beftimmt eine aargauifche Öffnung. 3er Bugen»
ober „Stecthöfer", fo genannt, meil er feinen fjof burch einen
befonbem Stedengaun abfehranft, ift immer irgenbmie oerbäcb»

tig. ©r mirb als Bugenfeiter oon ben „Becbtfamen" ausgefchtof»
fen, hat alfo nicht „mun unb meib", b. h. lein f)olg= unb SQBeibe» '

recht auf ber Bllmenb. @s ift ihm augerbem oerboten, fjüfmer
3U halten, ba bief'e in ben Velgen Schaben anrichten tonnten.
3Bo bas Berbot gemitbert mirb, gefdjieht es etma in ber folgern
ben braftifchen 21rt: 3ie grau bes Stedgöfers foil auf bie girft
bes Kaufes fteigen, bort mit ber rechten fjanb bas linte Ohr
faffen unb mit ber anbern Sjanb eine Sichel merfen: bie Sänge
bes aBurfs beftimmt ben „BEtionsbereicb" bes feijarrenben unb
gadernben geberoiebs. Kränfenbe Strafanbrohungen oerfchaf=
fen ben 33erboten Bacbacbtung; fo mug 3. 33. ein in biefer Sache
oerurteilter Stecthöfer allfonntäglich jebem Kirchgänger eine
halbe Kelle fjirsbrei anbieten!

Unbeliebte Berfonen gibt es aber auch innerhalb bes ©t=

ters. 3a ift einmal ber Sorfmüller. ©r betreibt fein ©emerbe in
einem grunbberrlicben aßerfbaus; bei ihm müffen alle Bauern
i|ir ©etreibe mahlen laffen. Sie Blühte gehört gleich ber Schern
f,e, ber Dele unb bem Badbaus gu ben fog. „©haften", ift alfo
tein prioates Unternehmen. Sie Bauern migtrauen bem Blüte
1er; ba fich bie Bienge bes gurüderbaltenen Blebls naturgemäg
nicht tontrotlieren lägt; nur 3U oft mag ber Brgmolm berechtigt
fein. 21uch ber Sorfmirt ift mit ober ohne ©runb mancher Ber»
bächtigung ausgefegt. 3mar finb bie Breife für 3Bein unb Brot,
bie er oorfchriftsgemäg immer auf Sager 3U hatten hat, genau
feftgefegt; aber mie nahe liegt für ben 3nbaber einer „Säfern"
bie Berfuchung, burch fchlechtes Blag unb gutes 3Baffer bem
Ertapp bemeffenen ©eminn etmas aufgugelfen!

Spät erft fiebeln fich bie erften freiermerbenben ©em.erbter
im Sorfe an. 3as fjanömerf gehört im Blittelalter su ben Bor»
rechten ber Stabt. Sie Sanbleute müffen fich alfo felbft helfen.
Sum ©lücf liefert ber fjof fogufagen alles, mas bas einfache
Sehen oerlangt, Bahrung unb Kleibung. 21u<h bie ©efäffe, Si»
[che, Stühle, bie Karren unb 3Bagen merben felbft oerfertigt;
bas einfache Blocfhaus gar baut fich bie gamitie fetber. Sie
tarnt es umfo eher tun, als bas SBohnbaus urfprünglich ohne
BlauermerE unb Kellergefchog erftellt mirb; es lägt fich fogar
transportieren unb gäblt noch — fo eigenartig bies heute Hingt

3u ben Blobilien. Bur bem Bbetigen Eommt bas „fefte 5aus",
bas Schlog, gu. Seshalb jagt ©egter 3U Stauffacher: „. 3d)
œil! nicht, bag ber Bauer Käufer baue auf feine eigne #anb
unb alfo frei hinleb', als ob er fjerr mär in bem Sanbe ."

Sie Bauernfamilie bes SBittelalters bilbet eine gefchloffene
3ntereffen= unb Sebensgemeinfd)aft. ©emeinfam finb „Spis"
unb „©oft", „fjerb", „gür" unb „Bauch", — nicht oon ungefähr
ftehen biefe Eonfreten Busörüde in ben Öffnungen für ben Be»
Stiff ber Haushaltung. Ses .Qausoaters SBort unb 3Bilte ift bas
®efeg bes gangen Kaufes: bie „munt", b. h. bas Berfügungs»
recht über bie Kinber, ftebt urfprünglich nur ihm allein 3U. Blit
bem 14. Bltersjabr bereits merben bie Kinber münbig; fie finb
heiratsfähig unb merben in bie Bürgerrechte unb »pflichten auf»
genommen, erfcheinen 3. B. fortan an ben orbentlichen Ber»
WTOtlungeft ber ©erichtsgemeinbe im grühling unb £>erbft
(ffltaien» nub $erbft=„täbing"). 3m ©egenfag 30 ber öffentlich*
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rechtlichen Blünbigteit bleiben gtoar bie mehrjährigen Kinber
prioatrechttich meiterhin unter ber oäterlichen „munt". ©rft
eigener „Bauch" unb eigenes „geuer" bringen bie Bollmünbig»
feit. Sie fjeirat ihrerfeits fegt jeboch mieber bie ©inmitligung
bes Baters ooraus. Bur allmählich lodert fich auch biefe Be»

ftimmung her alten germanifchen Sippfchaftsorbnung 3ugunften
bes ©ingetnen. ©ine ohne ©inoerftänbnis ber ©Itern gefchloffene
©he mirb nun nicht mehr als ungültig erflärt, fonbern blog mit
einer Buge belegt.

3rgenbmo aus ben mebrigen Sächern unb bem fpärlicgen
Baummuchs ragt ein beffer gegimmertes fjaus mit Stallungen,
Scheunen unb Speichern auf. ©s ift ber gron» ober Bleiergof,
auch etma Salgof geheigen, in bem ber Bertrèter bes ©runb»
herrn (altbeutfch gro) mirtfehaftet. Ser Bleier ift bie Befpefts»
perfon ber gangen Bnfieblung: 5Bufterbauer, Buffefjer, Botigei»
richter, Steuerbeamter. 3hm müffen gu beftimmten Serminen
bie Bbgaben — oor allem Bobengins unb Sehnte — abgeliefert
merben. Sa bas bare ©gib rar ift, begehen bie 21bgaben im»

mer aus Baturalien: ©etreibe, £jeu, Siere, ©ier; man fpricht
00m gaftnachtshuhn, nom Dfterlamm, oon ben ^erbftfehmeinen.
©emiffe Sinfen merben oielerorts burch ben ©ehilfen bes

SBeiers, ben auf bem „Kelnhof" figenben „Keller", abgeholt.
Sie Sehntgarben lägt ber Bteier ober ber ©runbgerr burch ei»

nen Bauern einfammeln, ber ben Huftrag bagu in einer 31rt

Steigerung als Bîeiftbietenber übernommen hat. Ser „Sehn»
ber" oerpflichtet fich nämlich einige 3Bochen oor ber ©rnte, bem
SBeierhof founbfooiet ©arben abguliefern; — fällt bie ©rnte
ergiebig aus, tann er leicht einen ©eminn für fich herausfehaffen;
merben jeboch bie gelber Enapp oor ber ©rnte noch oon ttnmet»
ter ober ftagelfchlag heimgefucht, fo mug er ben Slusfall tragen
unb erfcheint bann bittenb unb bettelnb oor bem ijerrn, ber ihm
einen Seil ber Pflichtigen ©arben gnäbig erlaffen foil.

3Benn ber Bauer feine „Bringginferi" abliefert, fo erhält
er auf bem SBeierhof gemötmlich ein ©efchen! ober boch eine
ÜRahlgeit; es bietet fich mohl auch ©elegenheit, bem Bieter ober
beffen grau Selb unb Sorge gu Hagen, menn Krantheit in ga»
milie ober Stall ober menn irgenb ein anberes Ungemach bas
ßerg bebrüeft. Buch bas ©ingiehen ber fog. „#ol=3infen" ent»

fpricht nicht ben heute oerbreiteten büftern Borftellungen oon
mittelalterlicher Bebrücüung unb fjärte (oon Ausnahmen felbft»
rebenb auch hier abgefehen). Sie Slbgabe mug nämlich fo „gne=
biglich, geruehlich unb ftilt" erhoben merben, bag, mie eine

gormel lautet, meber ber fjabn auf bem ©itter erfegreeft noch
bas Kinb in ber 3S3iege gemeeft mirb. Sie hörigen finb im mei»

tern gu gronarbeiten auf bem .Qerrenhofe oerpflichtet. Buch biefe
brüden nicht aUgu febr, hanbelt es fié boch nur um menige
„Sagmane" im 3ahr. Subem ift im Salhof gemöhntich eine
gute 3Bahlgeit mit ausgebehntem Speifegettel gu ermarten, mo»
bei SBägigteit im ©ffen unb SrinEen meber oerlangt noch —
begreiflichermeife — geübt mirb. So ift angunehmen, bag bie
grontage für ben ©utsherrn ba unb bort eine grögere ßaft be»

beuten als für bie hörigen.
Bon 3eit gu Seit, meift anläglich ber ©erichtstage, erhält

bas Sorf ben Befuch bes ©runbherrn. ©r bringt jebesmal eine
mitlEommene Bbmechftung in bas ©inerlei ber Sage. Senn bas
ßeben fdjlägt fonft leine hohen 3Beilen in ber börflichen 21bge=

fchiebenheit. Sann unb mann nur bringt ein reifenber Krämer
ober ein fremblänbifcher SBufiEant Kunbe oon ben Begebenhei»
ten in ber 3Belt, ergählt oon Krieg unb Kriegsgefchret unb
fchredlidjen greoeltaten, unb mie ©ott bafür feine Strafen ge=

fanbt habe: Beftileng, Bergftürge, Ueberfchmemmungen, fjun»
ger. Ser hohe Befucher mirb beshalb mit einer gemiffen 3ere=

moniellen geierlichleit empfangen; fie belräftigt bie Bbhängig»
Eeit 00m .fferrn mehr finnbilblich als praltifch fühlbar, obmohl,
mie mir fehen merben, bie Befuchetage ber Sorffchaft auch bie
Saft ber Berpflegung unb UnterEunft für Btenfchen unb Siere
auferlegen. Sas ^ofrecht für bie Befigungen bes Klofters ©ngel»
berg im Sürich unb Bargau (um 1300) beftimmt über ben Be»
fuch bes Bbts, ber in Begleitung feines Stelloertreters (bes
Brobfts), eines Kaplans, eines Bitters unb bes Seutpriefters
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Schindeldächern. In den Gärtchen davor gedeihen, wie die
Urbarien verraten, vor allem Lauch und Hülsenfrüchte. Auch
verschiedene Heilpflanzen fehlen nicht, da sich die Familie im
Krankheitsfall selber helfen muß. Hühner, in größern Höfen
auch Gänse, Enten, Tauben und Fasanen, bilden den Stolz der
Hausfrau. Der Bauer dagegen freut sich seines Bienenstandes,
der ihm und seiner Familie eine willkommene Bereicherung des

einfachen Speisezettels verschafft, dazu das wertvolle Wachs
liefert, das immer mehr für Kirchenkerzen und Siegel Verwen-
dung findet. Sehr selten erhebt sich ein Apfel- oder Birnbaum
neben einem Bauernhaus; häufiger ist der Nußbaum anzu-
treffen.

Nur ungern sieht man einen zuwandernden Bauer sich

außerhalb der Dorfflur ansiedeln: „Nieman soll ußerhalb des

Eiters Hufen", bestimmt eine aargauische Öffnung. Der Außen-
oder „Steckhöfer", so genannt, weil er seinen Hof durch einen
besondern Steckenzaun abschrankt, ist immer irgendwie verdäch-
tig. Er wird als Außenseiter von den „Rechtsamen" ausgeschlos-
sen, hat also nicht „wun und weid", d. h. kein Holz- und Weide- '

recht auf der Allmend. Es ist ihm außerdem verboten, Hühner
zu halten, da diese in den Zeigen Schaden anrichten könnten.
Wo das Verbot gemildert wird, geschieht es etwa in der folgen-
den drastischen Art: Die Frau des Steckhöfers soll auf die First
des Hauses steigen, dort mit der rechten Hand das linke Ohr
fassen und mit der andern Hand eine Sichel werfen: die Länge
des Wurfs bestimmt den „Aktionsbereich" des scharrenden und
gackernden Federviehs. Kränkende Strafandrohungen verschaff
sen den Verboten Nachachtung: so muß z. B. ein in dieser Sache
verurteilter Steckhöfer allsonntäglich jedem Kirchgänger eine
halbe Kelle Hirsbrei anbieten!

Unbeliebte Personen gibt es aber auch innerhalb des Et-
ters. Da ist einmal der Dorfmüller. Er betreibt sein Gewerbe in
einem grundherrlichen Werkhaus: bei ihm müssen alle Bauern
ihr Getreide mahlen lassen. Die Mühle gehört gleich der Schen-
ke, der Oele und dem Backhaus zu den sog. „Ehaften", ist also
kein privates Unternehmen. Die Bauern mißtrauen dem Mül-
ler, da sich die Menge des zurückerhaltenen Mehls naturgemäß
nicht kontrollieren läßt; nur zu oft mag der Argwohn berechtigt
sein. Auch der Dorfwirt ist mit oder ohne Grund mancher Ver-
dächtigung ausgesetzt. Zwar sind die Preise für Wein und Brot,
die er vorschriftsgemäß immer auf Lager zu halten hat, genau
festgesetzt: aber wie nahe liegt für den Inhaber einer „Täfern"
die Versuchung, durch schlechtes Maß und gutes Wasser dem
knapp bemessenen Gewinn etwas aufzuhelfen!

Spät erst siedeln sich die ersten freierwerbenden Gewerbler
im Dorfe an. Das Handwerk gehört im Mittelalter zu den Vor-
rechten der Stadt. Die Landleute müssen sich also selbst helfen.
Zum Glück liefert der Hof sozusagen alles, was das einfache
Leben verlangt, Nahrung und Kleidung. Auch die Gefässe, Ti-
sche, Stühle, die Karren und Wagen werden selbst verfertigt:
das einfache Blockhaus gar baut sich die Familie selber. Sie
kann es umso eher tun, als das Wohnhaus ursprünglich ohne
Mauerwerk und Kellergeschoß erstellt wird; es läßt sich sogar
transportieren und zählt noch — so eigenartig dies heute klingt

zu den Mobilier?. Nur dem Adeligen kommt das „feste Haus",
das Schloß, zu. Deshalb sagt Geßler zu Stauffacher: „. Ich
will nicht, daß der Bauer Häuser baue auf seine eigne Hand
und also frei hinleb', als ob er Herr wär in dem Lande ."

Die Bauernfamilie des Mittelalters bildet eine geschlossene
Interessen- und Lebensgemeinschaft. Gemeinsam sind „Spis"
und „Cost", „Herd", „Für" und „Rauch", — nicht von ungefähr
stehen diese konkreten Ausdrücke in den Offnungen für den Be-
griff der Haushaltung. Des Hausvaters Wort und Wille ist das
Gesetz des ganzen Hauses: die „munt", d. h. das Verfügungs-
recht über die Kinder, steht ursprünglich nur ihm allein zu. Mit
dem 14. Altersjahr bereits werden die Kinder mündig; sie sind
heiratsfähig und werden in die Bürgerrechte und -pflichten auf-
genommen, erscheinen z. B. fortan an den ordentlichen Ver-
àmlungen der Gerichtsgemeinde im Frühling und Herbst
(Maien- nud Herbst-„täding"). Im Gegensatz zu der öffentlich-
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rechtlichen Mündigkeit bleiben zwar die mehrjährigen Kinder
prioatrechtlich weiterhin unter der väterlichen „munt". Erst
eigener „Rauch" und eigenes „Feuer" bringen die Vollmündig-
keit. Die Heirat ihrerseits setzt jedoch wieder die Einwilligung
des Vaters voraus. Nur allmählich lockert sich auch diese Be-
stimmung der alten germanischen Sippschaftsordnung zugunsten
des Einzelnen. Eine ohne Einverständnis der Eltern geschlossene

Ehe wird nun nicht mehr als ungültig erklärt, sondern bloß mit
einer Buße belegt.

Irgendwo aus den niedrigen Dächern und dem spärlichen
Baumwuchs ragt ein besser gezimmertes Haus mit Stallungen,
Scheunen und Speichern auf. Es ist der Fron- oder Meierhof,
auch etwa Salhof geheißen, in dem der Vertreter des Grund-
Herrn (altdeutsch - Fro) wirtschaftet. Der Meier ist die Respekts-
person der ganzen Ansiedlung: Musterbauer, Ausseher, Polizei-
richter, Steuerbeamter. Ihm müssen zu bestimmten Terminen
die Abgaben — vor allem Bodenzins und Zehnte — abgeliefert
werden. Da das bare Geld rar ist, bestehen die Abgaben im-
mer aus Naturalien: Getreide, Heu, Tiere, Eier; man spricht

vom Fastnachtshuhtt, vom Osterlamm, von den Herbstschweinen.
Gewisse Zinsen werden vielerorts durch den Gehilfen des

Meiers, den auf dem „Kelnhof" sitzenden „Keller", abgeholt.
Die Zehntgarben läßt der Meier oder der Grundherr durch ei-

nen Bauern einsammeln, der den Auftrag dazu in einer Art
Steigerung als Meistbietender übernommen hat. Der „Zehn-
der" verpflichtet sich nämlich einige Wochen vor der Ernte, dem
Meierhof soundsoviel Garben abzuliefern; — fällt die Ernte
ergiebig aus, kann er leicht einen Gewinn für sich herausschaffen:
werden jedoch die Felder knapp vor der Ernte noch von Unwet-
ter oder Hagelschlag heimgesucht, so muß er den Ausfall tragen
und erscheint dann bittend und bettelnd vor dem Herrn, der ihm
einen Teil der Pflichtigen Garben gnädig erlassen soll.

Wenn der Bauer feine „Bringzinsen" abliefert, so erhält
er auf dem Meierhof gewöhnlich ein Geschenk oder doch eine

Mahlzeit; es bietet sich wohl auch Gelegenheit, dem Meier oder
dessen Frau Leid und Sorge zu klagen, wenn Krankheit in Fa-
milie oder Stall oder wenn irgend ein anderes Ungemach das
Herz bedrückt. Auch das Einziehen der sog. „Hol-Zinsen" ent-
spricht nicht den heute verbreiteten düstern Vorstellungen von
mittelalterlicher Bedrückung und Härte (von Ausnahmen selbst-

redend auch hier abgesehen). Die Abgabe muß nämlich so „gne-
diglich, geruehlich und still" erhoben werden, daß, wie eine

Formel lautet, weder der Hahn auf dem Gitter erschreckt noch
das Kind in der Wiege geweckt wird. Die Hörigen sind im wei-
tern zu Fronarbeiten auf dem Herrenhofe verpflichtet. Auch diese

drücken nicht allzu sehr, handelt es sich doch nur um wenige
„Tagwane" im Jahr. Zudem ist im Salhof gewöhnlich eine
gute Mahlzeit mit ausgedehntem Speisezettel zu erwarten, wo-
bei Mäßigkeit im Essen und Trinken weder verlangt noch —
begreiflicherweise — geübt wird. So ist anzunehmen, daß die
Frontage für den Gutsherrn da und dort eine größere Last be-
deuten als für die Hörigen.

Von Zeit zu Zeit, meist anläßlich der Gerichtstage, erhält
das Dorf den Besuch des Grundherrn. Er bringt jedesmal eine

willkommene Abwechslung in das Einerlei der Tage. Denn das
Leben schlägt sonst keine hohen Wellen in der dörflichen Abge-
schiedenheit. Dann und wann nur bringt ein reisender Krämer
oder ein fremdländischer Musikant Kunde von den Begebenhei-
ten in der Welt, erzählt von Krieg und Kriegsgeschrei und
schrecklichen Freveltaten, und wie Gott dafür seine Strafen ge-
sandt habe: Pestilenz, Bergstürze, Ueberschwemmungen, Hun-
ger. Der hohe Besucher wird deshalb mit einer gewissen zere-
moniellen Feierlichkeit empfangen; sie bekräftigt die Abhängig-
keit vom Herrn mehr sinnbildlich als praktisch fühlbar, obwohl,
wie wir sehen werden, die Besuchstage der Dorfschaft auch die
Last der Verpflegung und Unterkunft für Menschen und Tiere
auferlegen. Das Hofrecht für die Besitzungen des Klosters Engel-
berg im Zürich und Aargau (um 13W) bestimmt über den Be-
such des Abts, der in Begleitung seines Stellvertreters (des
Probsts), eines Kaplans, eines Ritters und des Leutpriesters
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Dort Sterns smeimal jäbrlik erfkien: Unö trenrt er ein=

rettet, fo foE bie SJteierin bes kofes, auf ben er berat fommet,
km entgegenfommen oorrt in bem kofe unb foil ihn empfangen
unb foE in einer .Qanb tragen ein Brot unb in ber anbern ein
£mbn, bas 5)ubn gehöret bem fjabicfjt unb bas 23rot ben #un=
ben (bes (Saftes), llnb foE man ihm unb feinem ©efinbe, bas
Ijier genannt ift, gleifk oon einem jungen SBibber unb einem
Scbmein geben unb #übner genug unb fein anberes Sleifk,
unb guten ©tfaffer unb feinen ßanömein, auf melkem f)of er
aueb ben 3mbig nimmt. 2BiE er 3U Stacht mieber ba bleiben, fo
foE jeglicbe Scimppoffe, bie in ben fjof gebort, ein ffubn ge=
ben ..."

• 3abrbunbertefang flog bas ßeben bes ßanboolfes in bar=
ter Brbeit unb faum oeränberter Drbnung babin. Unrttbe unb
bie ßoefungen ber Sßeite brachten ettoa bie Kriegsfabrten, auf
benen bas 3ungoolf feinen SJtut fühlte. SJtanke frembe Sitte

unb Unfitte fucfjten fieb ein3ufkleiken als golge bes rnilben
Sölbnerlebens, bas auk int binterften Bai nicht unbefannt mar.
2lber im gansen genommen oeränöerte fieb bie ßebensmeife nur
unmerflieb; manche ©igentümlikfeit mittelätterliken ßebens
oerfebtoanb erft an ber ScbmeEe ber Steueften Seit, fo ber glur=
3matig. SkiEer karafterifiert im „BeE" öiefen fonferoatioen
gug bes Bauerntums treffenb:

„Senn fo mie ihre Blpen fort unb fort
biefel'ben Kräuter nähren, ihre Brunnen
gteikförmig fliegen, SBolfen felbft unb 2!Binbe
ben flteiken Strik unroanbelbar befolgen,
fo bat bie alte Sitte hier oon Bbn
3um ©nfel unoeränbert fortbeftanben.
Stikt tragen fie oerroegne Steuerung
im altgemobnten gleiken ©ang bes ßebens."

Sr. f)ans Sommer.

2>ie Mtf4tilM<jett
©ine Skukefkikte oon ©mil #ügli.

„Bblägen! fjirilägen!"
So rief £>ërr gëikënlëbrér Bolfmamt burk ben grogen

Saal, trt roeikem mir junge Kunftbefliffene oor unfern nok
leeren, meigen Blättern fagen. gum erften SOtale batten mir
beute bei „Bölfi", mie ber Staute bes ßebrers oon ben Skülern
munbartlik umgeprägt mürbe, Unterricht, unb um ihren Br=
beitseifer 31t seigen, hatten bie meiften ben gefpigten Bleiftift
fkon sur i>änb, auf bie Borlage martenb, bie ihnen Bölfi sum
Stakseiknen suteilen mürbe.

„Bblägen!!", erfkoE es nok einmal, ba oor lauter ©rftau=
neu nok lange nikt aEe bem Befehl nakgefommen maren.

„3k meine", fuhr fjerr Bolfmann fort, „ihr foEt bie Blei=
ftifte auf ben Bifk lägen alfo uf e Bifk lege", erläuterte
er im Sialeft, ben er immer gerne mit feinem fkon an fik gar
heimatlik flingenben kokbeutfk oermifkte. Sßir famen immer
nok nikt aus bem Staunen, ©s mar bok geikenftunbe! SoEte
man ohne Bleiftift seiknen, ober mas foEte gefkehen?

SJtan tat immerbin, mas ber hagere £jerr Bölfi, beffen
brauner, aber fkon leife angegrauter Knebelbart bei jebem
SBorte, bas er fprak, faft brobenb macfette, fosufagen befohlen
hatte.

©in furses Klappern ber hingelegten Bteiftifte, bann
berrfkte mieber StiEe im Saal. Sok nikt lange. Schon erhob
Bölfi mieber bie Stimme unb rief, inbem er feine grauen Bu=
gen auf meinen Stakbar riktete:

„llnb bu bort — bafkt nikt gehört, mas ik befohlen habe?
SJteinfkt bu, ik fönne jebem bie Sake nok apartig fagen? ßeg
jig einifk bps Bleiftift ab! Sßie beigifk überboupt?"

„SBie ik beige?", fragte etmas oerfküktert mein Stakbar,
unb jagte bann in einem Bone, ber bereits ein fklektes ®e=

miffen su oerraten fkien: „Bürfi beige ik — 3afob Bürfi ."
Sofo, Bürfi", repetierte ber ßebrer, als ob er geahnt hätte,

bag er nok manchen befonberen Strang mit biefem fugelrunb=
föpfigen Bürfklein mürbe burk3ufekten haben. Sann fuhr er
belehrenb fort: „2ltfo, jegt hört unb lofet: 3k œiE euk oor ber
Brbeit nur fagen, bag ik oon nun an in meiner Stunb' eine
gans anbere Sis3iplin einführen merbe. Blfo oon nun an bulbe
ik feinen llngeborfam mehr, auk fein SJtaule' unb bumme
,Spagmakerei' Sas geit eifak nümme efo, mie es anbere
Klaffe getriebe' habe'. Stein, ik miE nun einmal Drbnung habe',
— oerftanbe'? 3k bab' jegt lang' bei ber frühere' Klaffe' ein
Bug' 3ugebrükt. 3eg ifkt es uus! SBer BEotria treibt, friegt
Brrefkt; mer mir gibele auf bas Bult lägt, mer KnaEerbfe'
berummirft unb folke Summbeite makt, bem mirb bie Betra=

gensnote berurttergefegt. Kursum, es mug jegt aEes atiberfk
märbe!"

Bölfi fprak nok eine gan3e SBëilë, unb er botté bie aEer=

aufmerffamften gubörer. ©r fprak unb fprak, unb mer nikt
fkon oon Skülern früherer Klaffen oernoinmen hotte, mas in
Bölfis Stunbe bisher aEes möglik gemefen mar, ber uernabm
es nun burk bes ßebrers eigenen SJtunb, unb mér fkon oieles

oernommen hotte, oernabnt nok einiges basu.
Stakbem ber Knebelbart nak ben SBorten: „So, jegt mügt

ihr, mas ihr 3U tun habt!", enbiik für eine SBeile sur Bube
tarn, ba fenften bie Schüler bie oor lauter Stannung rot gemon
benen Köpfe; es sutfte um bie SJtunbminfel, mie auk mein

Stakbar mir mehrmals mit bem ©Eenbogen einen Derftänbnis»
ooEen „SJtupf" gegeben hatte. SJtan mar jebenfaEs famt unb

fonbers fiktlik befriebigt! fbatte man nun bok aus bem SJtunbe

Bölfis felber oernommen, mas bei ihm aEes möglik mar. Db

folker ©rfenntnisfreube fklug man bie Srohungen rafk in ben

Sßinb. Ser ßebrer hatte ja — menn auk in einem anbern Sinne
— felber gefagt: Stun roigt ihr, mas ihr 3U tun habt! ©emig,
bas mugten mir nun, unb unfere oon llnternebmungsluft er=

füEten, argen fersen freuten fik auf sufünftige Baten!

Stak Bölfis päbagogifken Busfübrungen blieb es nikt
lange ftiE. Biele fkauten einanber beluftigt an; anbere begam

nen 3« fkmagen, unb plöglik brak mein Stachbar in ein nur
mübfam unterbrüeftes ßaken aus;

„^ebehebehe!" ©s flang mie bas SOtecfern einer giege.
„SBas bafkt 3U laken, Bürfi?"
Bürfi hielt fik bie #anb oor ben SJtunb, mugte aber im=

mer nok taken.
„SBas 3'lake befk, bas mott i müffe!", rief Bölfi mäbrenb

ihm bas Blut ins ©ejikt ftieg, „fabt bas fko mieber a? -r
Sängt bas fkon mieber an?", fügte er binsu, fik gleikfam auf

Skrtftbeutfk in Bofitur fegenb.
„So reb'", fuhr er ben ßakenben nokmals an.
„3k fann es nikt fagen", ermiberte Bürfi.
„3k miE bik fkon rebe' make'", brobte Bölfi, unb begab

fik augenbliklik in bie gimmereefe bei ber SBanbtafel, mo er

hinter bem grogen, fkmarsen Stunbofen ein meterlanges SJteer*

robr beroorsog. Bber ehe fik Bölfi mieber uns sugemanbt bat»

te, mar ber fakenbe Sküler fkon oon feiner Banf aufgeftam
ben, um fik oor bem ßebrer su flükten.

„SBiEfkt bu ftebe' bleibe'?", rief biefer ihm mit neroös

macfelnbem Stekenbart 3U.

„3a", rief Bürfi, ber fkon bei ben binterften Bänfen ftanb,

„aber 3br bürft rnik nikt fklagen ..." -
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von Stans zweimal jährlich erschien: Und wenn er ein-
reitet, so soll die Meierin des Hofes, auf den er denn kommet,
ihm entgegenkommen vorn in dem Hofe und soll ihn empfangen
und soll in einer Hand tragen ein Brot und in der andern ein
Huhn, das Huhn gehöret dem Habicht und das Brot den Hun-
den (des Gastes). Und soll man ihm und seinem Gesinde, das
hier genannt ist, Fleisch von einem jungen Widder und einem
Schwein geben und Hühner genug und kein anderes Fleisch,
und guten Elsasser und keinen Landwein, auf welchem Hof er
auch den Imbiß nimmt. Will er zu Nacht wieder da bleiben, so

soll jegliche Schupposse, die in den Hof gehört, ein Huhn ge-
ben ..."

- Jahrhundertelang floß das Leben des Landvolkes in har-
ter Arbeit und kaum veränderter Ordnung dahin. Unruhe und
die Lockungen der Weite brachten etwa die Kriegsfahrten, auf
denen das Jungvolk seinen Mut kühlte. Manche fremde Sitte

und Unsitte suchten sich einzuschleichen als Folge des wilden
Söldnerlebens, das auch im hintersten Tal nicht unbekannt war.
Aber im ganzen genommen veränderte sich die Lebensweise nur
unmerklich: manche Eigentümlichkeit mittelalterlichen Lebens
verschwand erst an der Schwelle der Neuesten Zeit, so der Flur-
zwang. Schiller charakterisiert im „Teil" diesen konservativen
Zug des Bauerntums treffend:

„Denn so wie ihre Alpen fort und fort
dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen
gleichförmig fließen, Wolken selbst und Winde
den gleichen Strich unwandelbar befolgen,
so hat die alte Sitte hier von Ahn
zum Enkel unverändert fortbestanden.
Nicht tragen sie verwegne Neuerung
im altgewohnten gleichen Gang des Lebens."

Dr. Hans Sommer.

Die Mitschuldigen
Eine Schulgeschichte von Emil Hügli.

„Ablägen! Hinlägen!"
So rief Herr Zeichenlehrer Volkmann durch den großen

Saat, in welchem wir junge Kunstbeflissene vor unsern noch
leeren, weißen Blättern saßen. Zum ersten Male hatten wir
heute bei „Völki", wie der Name des Lehrers von den Schülern
mundartlich umgeprägt wurde, Unterricht, und um ihren Ar-
beitseifer zu zeigen, hatten die meisten den gespitzten Bleistift
schon zur Hand, auf die Vorlage wartend, die ihnen Völki zum
Nachzeichnen zuteilen würde.

„Ablägen!!", erscholl es noch einmal, da vor lauter Erstau-
neu noch lange nicht alle dem Befehl nachgekommen waren.

„Ich meine", fuhr Herr Volkmann fort, „ihr sollt die Blei-
stifte auf den Tisch lägen also uf e Tisch lege", erläuterte
er im Dialekt, den er immer gerne mit seinem schon an sich gar
heimatlich klingenden Hochdeutsch vermischte. Wir kamen immer
noch nicht aus dem Staunen. Es war doch Zeichenstunde! Sollte
man ohne Bleistift zeichnen, oder was sollte geschehen?

Man tat immerhin, was der hagere Herr Völki, dessen

brauner, aber schon leise angegrauter Knebelbart bei jedem
Worte, das er sprach, fast drohend wackelte, sozusagen befohlen
hatte.

Ein kurzes Klappern der hingelegten Bleistifte, dann
herrschte wieder Stille im Saal. Doch nicht lange. Schon erhob
Völki wieder die Stimme und rief, indem er seine grauen Au-
gen auf meinen Nachbar richtete:

„Und du dort — hascht nicht gehört, was ich befohlen habe?
Meinscht du, ich könne jedem die Sache noch apartig sagen? Leg
jitz einisch dys Bleistift ab! Wie heißisch überhaupt?"

„Wie ich heiße?", fragte etwas verschüchtert mein Nachbar,
und sagte dann in einem Tone, der bereits ein schlechtes Ge-
wissen zu verraten schien: „Bürki heiße ich — Jakob Vürki ."

Soso, Bürki", repetierte der Lehrer, als ob er geahnt hätte,
daß er noch manchen besonderen Strauß mit diesem kugelrund-
köpsigen Bllrschlein würde durchzufechten haben. Dann fuhr er
belehrend fort: „Also, jetzt hört und loset: Ich will euch vor der
Arbeit nur sagen, daß ich von nun an in meiner Stund' eine
ganz andere Disziplin einführen werde. Also von nun an dulde
ich keinen Ungehorsam mehr, auch kein Maule' und dumme
,Spaßmacherei' Das gest eifach nümme eso, wie es andere
Klasse getriebe' habe'. Nein, ich will nun einmal Ordnung habe',
— verstände'? Ich hab' jetzt lang' bei der frühere' Klasse' ein
Aug' zugedrückt. Jetz ischt es uus! Wer Allotria treibt, kriegt
Arrescht: wer mir Zibele aus das Pult lägt, wer Knallerbse'
herumwirft und solche Dummheits macht, dem wird die Betra-

gensnote heruntergesetzt. Kurzum, es muß jetzt alles andersch
wärde!"

Völki sprach noch eine ganze Weile, und er hatte die aller-
aufmerksamsten Zuhörer. Er sprach und sprach, und wer nicht
schon von Schülern früherer Klassen vernommen hatte, was in
Völkis Stunde bisher alles möglich gewesen war, der vernahm
es nun durch des Lehrers eigenen Mund, und wer schon vieles

vernommen hatte, vernahm noch einiges dazu.
Nachdem der Knebelbart nach den Worten: „So, jetzt wüßt

ihr, was ihr zu tun habt!", endlich für eine Weile zur Ruhe
kam, da senkten die Schüler die vor lauter Stannung rot gewor-
denen Köpfe: es zuckte um die Mundwinkel, wie auch mein

Nachbar mir mehrmals mit dem Ellenbogen einen Verständnis-
vollen „Mupf" gegeben hatte. Man war jedenfalls samt und

sonders sichtlich befriedigt! Hatte man nun doch aus dem Munde
Völkis selber vernommen, was bei ihm alles möglich war. Ob

solcher Erkenntnisfreude schlug man die Drohungen rasch in den

Wind. Der Lehrer hatte ja — wenn auch in einem andern Sinne
— selber gesagt: Nun wißt ihr, was ihr zu tun habt! Gewiß,
das wußten wir nun, und unsere von Unternehmungslust er-

füllten, argen Herzen freuten sich auf zukünftige Taten!
Nach Völkis pädagogischen Ausführungen blieb es nicht

lange still. Viele schauten einander belustigt an: andere began-

nen zu schwatzen, und plötzlich brach mein Nachbar in ein nur
mühsam unterdrücktes Lachen aus:

„Hehehehehe!" Es klang wie das Meckern einer Ziege.
„Was hascht zu lachen, Bürki?"
Bürki hielt sich die Hand vor den Mund, mußte aber im-

mer noch lachen.
„Was z'lache hesch, das wott i wüssel", rief Völki während

ihm das Blut ins Gesicht stieg, „saht das scho wieder a? ---

Fängt das schon wieder an?", fügte er hinzu, sich gleichsam aus

Schriftdeutsch in Positur setzend.

„So red'", fuhr er den Lachenden nochmals an.
„Ich kann es nicht sagen", erwiderte Bürki.
„Ich will dich schon rede' mache'", drohte Völki, und begab

sich augenblicklich in die Zimmerecke bei der Wandtafel, wo er

hinter dem großen, schwarzen Rundofen ein meterlanges Meer-

rohr hervorzog. Aber ehe sich Völki wieder uns zugewandt hat-

te, war der lachende Schüler schon von seiner Bank aufgestan-

den, um sich vor dem Lehrer zu flüchten.
„Willscht du stehe' bleibe'?", rief dieser ihm mit nervös

wackelndem Steckenbart zu.
„Ja", rief Bürki, der schon bei den hintersten Bänken stand,

„aber Ihr dürft mich nicht schlagen ..." '
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